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Betreff: Entwurf einer Novelle zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetzi 
Stellungnahme 

Zu Zl. 61.130/3-3/95 vom 7. September 1995 

Gegen den oben angeführten Gesetzentwurf besteht vom Standpunkt 

der von der Landesregierung zu wahrenden Interessen grund

sätzlich kein Einwand. Es stellt sich allerdings die Frage, Ob 

die gegenständliche Novellierung, die in erster Linie bloß der 

Anpassung von Zitaten dient, wirklich gerechtfertigt ist oder ob 

diese formalen Korrekturen erst aus Anlaß einer größeren inhalt

lichen Änderung des Gesetzes vorgenommen werden sollten. Ein 

Änderungsbedarf bestünde etwa beim § 95 Abs. 3, da in der Praxis 

bei der Zulassung von Ausnahmen von den derzeit als Bundesgesetz 

in Geltung stehenden Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmer

schutzverordnung Probleme bestehen. 

Ungeachtet dessen werden noch folgende Verbesserungen von Zita

ten vorgeschlagen: 

Zu Z. 5: 

Das Zitat "Abs. 3 Z. 2 bis 4" sollte durch das Zitat "Abs. 1 

Z. 3 bis 5" und das Zitat "Abs. 3 Z. 7" durch das Zitat "Abs. 1 

Z. 8" ersetzt werden. 
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Zu Z. 14: 

Das Zitat müßte sich auf § 77 Abs. 3 (Mindesteinsatzzeit der 

Sicherheitsfachkräfte) und nicht auf § 21 Abs. 5 (Arbeitsstätten 

in Gebäuden) beziehen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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